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Gemeinde Aarburg 
Nachführung Waldgrenzenplan Gishalde und Tiefelach/Rindel 
 
Mit der Einzonung „Gishalde“ und „Tiefelach/Rindel“ ist der 
Waldgrenzenplan gestützt auf die §§ 3 ff der Verordnung zum Wald-
gesetz des Kantons Aargau (AWaV) vom 16. Dezember1998 nachzu-
führen. Vorliegend ist kein Wald betroffen. Ein entsprechender Bericht 
des Kreisforstamts 4 liegt öffentlich auf.  
 
Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend macht, kann innert 
der Auflagefrist beim Kreisforstamt 4 Aarau-Kulm-Zofingen, Entfelder-
strasse 22, 5001 Aarau, Einwendung erheben. Einwendungen sind 
schriftlich einzureichen und haben einen Antrag und eine Begründung 
zu enthalten. Wo keine Einwendung erhoben wird, erwächst die Nach-
führung des Waldgrenzenplans in Rechtskraft. 
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